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als Einzelrichter

für Recht erkannt:

1. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger € 10'312:

nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten trber dem jeweiligen Basiszinssatz

aus EURO 10.135.- seit  dem o5.o3.2oo8 und aus EURO 177.- seit  dem

17.06.2008 sowie außergerichtliche Rechtsverfolgungskosten in Höhe von €

837,52 zu bezahlen.

lm trbrigen wird die Klage abgewiesen.

2. Die Bekiagten tragen als Gesamtschuldner die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe rvon 110% des zu vollstrecken-

den Betrages vorläufi g vollstreckbar.

Streitwert: Bis zu EURO 13.000.-

T A T B E S T A N D

Der Kläger macht Anspr[tche aus einem Verkehrsunfallgeschehen geltend.

a
Am16 '11 .07 fuh rde rBek |ag tezu1mi tdemPKW,amt | i chesKennze ichenT ,

dessen Halter der Beklagte Ziff .2 ist, auf der Neuen Straße in Esslingen/Neckar auf das

vor dem Haus des Klägers, ordnungsgemäß abgestellte Fahr-

zeug Audi A 4, amtliches Kennzeichenl, auf, Am diesem Fahzeug entstand

dabei ein Schaden. Der Kläger ließ das Fahzeug durah den Sachverständigenl

It"gutachten, wobei der Sachverständige in seinemlGutachten vom 20.11.2007 (Bl.

5-46 d.A.) zu Reparaturkosten in Höhe von EURO 91636,67, einem Wiederbeschaf-

fungswert -nach Abzug von Altschäden- von EURO 10.100.- und einem Restwert von

EURO 950.- kam. Der Kläger veräußerte sodann am 20.11.2007 das Fahzeug in unre-
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pariertem Zustand für EURO 950.- an die

kaufsrechnung v. 20.11.2007, Bl. 47 d.A.).

Die Kfz-Haftpflichtuersicherung des Bekla gten Zift. 2 bezahlte an den Kläger die An- und

Abmeldekosten in Höhe von EURO 20.- und die allgemeine Unkostenpauschale mit

EURO 50.-; weitere Zahlungen lehnte sie ab.

Der Kläger macht geltend, zum Unfallzeitpunkt Eigentirmer des PIOV Audi A 4 mit dem

amt l i chenKennze ichenCgeweSenzuse in .DurchdasH ine in fah ren inse in

Fahzeug durch den Bekta gten Ziff .1sei dieses in dem im Sachverständigengutachten

C ausgewiesenen Umfang beschädigt worden (Heckschaden hinten links). Die Fest-
stellungen des Sachverständigen e seien zutreffend, insbesondere sei der Restwert
durch Einholung von Restwertangeboten im Umkreis sachgerecht ermittett worden. Je-
denfalls habe sich der Kläger auf die Richtigkeit des Sachverständigengutachtens ver-
lassen dÜrfen. Der Kläger könne daher vom den Beklagten den Wiederbeschaffungs-
wert (der mehnarertsteuerneutral ermittelt worden sei) in Höhe von EURo 10.100.- ab-
züglich des Restwerts von EURo 950.-, mithin EURO 9.150 verlangen.
Weiter seien dem Kläger durch die Anmietung eines Ersatzfahrzeuges für den Zeitraum
19'11'2007 bis 03.12.2007 Mietwagenkosten in Höhe von € 985,32 entstanden (Rech-
nung dertEÜ? Bl. 49 d.A.). Dazuhin sei ihm f{rr die Zeit vom 16.11.200g bis
18.11.2007 ein Nutzungsausfallschaden in Höhe von EURo 195.- entstanden.
Insgesamt schuldeten die Beklagten dem Kläger daher EURo 10.330.-: diese nebst
Vezugszinsen und außergerichtlichen Anwaltskosten in Höhe von EURo g37,52, nach-
dem die Haftpflichtversicherung der Beklagten, deren Verhalten sich die Beklagten zu-
rechnen lassen mÜssten, mit Anwaltsschreiben vom 22.03.200g (Bl. 52-54 d.A.) unter
Fristsetzung bis zum 04.03'2008 zur Regulierung des unfallschadens aufgefordert wor-
den sei.  ,

Der Kläger hatte zunächst nur Zahlung von Schadenersatz für den Fahzeugschaden,
die Mietwagenkosten sowie außergerichtlichen Rechtsverfolgungskosten geltend ge-
macht; mit Schriftsatz vom 12.06.2008, zugestellt am 17.06.200g, hat er die Klage um
den Nutzungsausfallschaden erweitert und

beantragt zuleht:

1' Die Beklagten werden als Gesamtschuldnerverurteilt, an den Kläger€ 10,135,00
nebst Zinsen in HÖhe von 5 Prozentpunkten über dem BasiszinssaE hieraus seit
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05.03 .2008sowieaußerger ich t l i cheRechtsver fo lgungskos ten inHöhevon€

837,52 zu bezahlen'

1 a). Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger für den Zeit-

raum vom 16. bis einschließlich 18.11.2007 Nutzungsausfall in Höhe von € 195

nebst Vezugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten ttber dem Basiszinssatz seit

Rechtshängigkeit zu bezahlen'

Die Beklagten beantragen:

Klagabweisung.

dass der Kläger Eigenttlmer des Pl$/ mit dem amtlichen Kennzeichen

, womit eine Aktivlegitimation des Klägers nicht gegeben sei. Weiterhin
Sie bestreiten,

bestreiten sie, dass die im GutachtenOfestgestellten Schäden durch den Unfall ent-

standen sind. Zudem sei der behauptete Schaden auch der Höhe nach übersetzt. Ins-

besondere sei der vom Sachverständigen I ausgewiesene Restwert mit EURO 950.-

viel zu niedrig angesetzt, dieser belaufe sich vielmehr auf EURO 4.000.- , was sich aus

entsprechenden Angeboten ergebe (Bl. 60 d.A.). Dem Kläger sowie dem beauftragten

Gutachter Stoll sei die Unrichtigkeit des behaupteten Restwerts auch bekannt gewesen.

Die Mietwagenkosten seien weder der Höhe nach, noch bzgl. der Mietzeit -auch gemes-

sen an der vom Gutachter angesetzten Wiederbeschaffungsdauer- angemessen.

Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst

Anlagen Bezug genommen.

4

M1 Schriftsatz vom 09.07.2008 hat der Kläger dem Sachverständigen lt Oen Streit

verkündet. Dieser ist dem Rechtsstreit mit Beitrittsschriftsatz vom 23.07,2008 auf Seiten

des Klägers beigetreten.
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E N T S C H E I D U N G S G R Ü N D E

Die Klage ist zulässig und übenadegend auch begründet.

Der Kläger kann Ersaf seines Schadens aus S 7 1,18 SIVG, S 823 | BGB ver-

langen.

1. Der Kläger ist aktiv legil imiert.

Aktiv legitimiert zur Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen ist

grundsätzlich der Fahzeugeigentümer. Fttr den vorliegenden Fall streitet

die Eigentumsvermutung des $ 10OO | 1 BGB fÜr den Kläger.

S 1006 BGB verkürzt diö Behauptungs- und Beweislast des Besitzers zu

seinen Gunsten (Palandt-Bassenge, 67. Auflage, $ 1006 BGB, Rdnr. 1).

Der Kläger war zum Unfallzeitpunkt Besitzer des Fahrzeugs. Besitzer ist,

wer die tatsächliche Gewalt über die Sache ausübt, S 854 BGB. Dies war

der Kläger. Er hat das Fahzeug zur Begutachtung zum Sachverständigen

verbringen können, hat somit tatsächlich trber das Fahzeug verfügen

können. Das Fahrzeug war auf ihn zugelassen; er war im Besitz des Fahr-

zeugbriefes. Dazuhin verfügte er über die Fahrzeugschlüssel und das

Fahzeug stand, als der Unfall passierte, vor seiner Haustilre.

Für die Erschiitterung der Eigentumsvermutung des S 1006 BGB hätten

die Beklagten gemäß S 292 S.2 ZPO diese Vermutung widerlegen müs-

sen. Die Beklagten haben einen solchen Beweis -Hauptbeweis (vgl. Tho-

mas/Putzo-Reichold,28. Aufl. $ 292 Rdnr.$- picht angetreten, so dass

dem Klägerdie Eigentumsvermutung des $ 1006 | 1 BGB zugute kommt.

2. Unstreitig ist, dass der Beklagte Zitf .1 mit dem PI(VV des Beklagten Ziff .2

aufdenvorderGordnungsgemäßabgeste l l tenPKWmit

dem amtlichen KennzeichenEraufgefahren, wobei ein Schaden

am Fahrzeug entstanden ist.

Aus diesem Vorfall haften beide Beklagten dem Kläger.
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a)DerBek|agteZi t t , lhaf tetdemK|ägera|sFahrerdesauffahrenden

K fzgem.$ lBAbs . lS IVG.Dassde rBek |ag teZ i f f . l s chu ldha f t au f

d a s F a h z e u g d e s K | ä g e r s a u f g e f a h r e n i s t , i s t i m W e g e d e s A n -

scheinsbeweises(vg| .BGHVersR54,2BBi69,90o)zuvermutenund

wirdimtrbrigenvondenBeklagtenauchnichtbestri t ten.

b)DerBeklagv-Zf i .Z istdemK|ägera|sHa|terdesauffahrendenKfu

aus $ 7 SIVG verantwortlich'

Die Voraussetzungen des s 7 | stvc sind unstreitig erfüllt' Die Haf-

tungdesZwei tbek |ag ten is twedernach$7| |S IVGnochnach lT | | |

stvc ausgeschlossen. Der unfall war firr den Bektagten Tiff '2 kein

unabwendbaresEreignis(s.o.)understrechtkeinehöhereGewalt.

c) Die Abwägung der Verursachungsbeiträge der Parteien gem' s 17 ll

stvc führt zur Alleinhaftung der Beklagten. Den Kläger trifft kein

Verschulden,dienormaleBetriebsgefahrseinesKfztri t tzurück:bei

einem Auffahren auf ein ordnungsgemäß abgestelltes Fahzeug ist

von einer vollen Haftung des Auffahrenden auszugehen (Grüneberg'

Haftungsquotenimstraßenverkehr,9.Aufl.Rdnr.277),

Die Beklagten haften daher dem Grunde nach uneingeschränkt filr die

entstandenen schäden aus ss 7 Abs.1, 18 SIVG und s 823 Abs'1 BGB'

3. Auch der Höhe nach ist die Klagforderung Überwiegend berechtigt'

a) Fahrzeugschaden ' /, 
d". Auffahrereignis fürSoweit die Beklagten bestritten haben' dast

die geltend gemachten, im Gutachten il festgestellten und durch

Lichtbilder dokumentierten schäden kausal war, können sie mit die-

sem einfachen Bestreiten nicht gehört werden' Die Kausalität des

Schadensereignisses für den behaupteten schaden wird von den Be-

klagten pauschal verneint. schlichtes Bestreiten genügt aber nur bei

allgemeinen Behauptungen des Gegners (sfad/er in Musielak' 5' Auf-

l age , s138 ,Rdn r .10 ) .Du rchVo r l ageund -zu |äss i ge .Bezugnahme

auf das Sachverständigengutachten stoll hat der Kläger allerdings
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mehr als nur allgemeine Behauptungen zur Kausalität angefÜhrt (Bl'

13 d.A.). Bei der Erklärung über vom Gegner behauptete, konkrete

Tatsachen ist ein pauschales Bestreiten ins Blaue hinein aber un-

statthaft u nd daher unbeachtlich (Bau mbach/Lauterbach/Albers/H a rt-

mann, 66. Aufl., S 138, Rdnr. 31). Vielmehr hätten die Beklagte sub-

stantiiert bestreiten müssen, d.h. den Vortrag der Klägerseite nicht

nur verneinen dürfen, sondem den streitigen Vorgang aus ihrer Sicht

schildern und mit einer Gegendarstellung beantworten müssen (BGH

86, 23; NJW 89, 162). So hätte es den Beklagten oblegen, geltend zu

machen, welche der vom Sachverständigen lD im einzelnen fest-

gestellten Schäden sie nicht als unfallursächlich sehen und warum;

dies um so mehr als, dass der SachverständigelDln seinem Gut-

achten durchaus zwischen Unfall- und Altschäden unterschieden hat.

Hierauf sind die Beklagten in der mttndlichen Verhandlung vom

08.07.2008 (vgl. Sitzungsprotokoll, BL 78ng d.A.) seitens des Ge-

richts hingewiesen worden, ohne dass eine Reaktion durch die Be-

klagten erfolgt ist.

lnsofern ist von einem unfallbedingten Sachschaden

Reparaturkosten- in Höhe von EURO 9.636,67 auszugehen.

Nachdem der Wiederbeschaffungswert des Fahzeugs -unbestritten-

EURO 10.100.- betrug, steht außer Streit, dass der Kläger seinen

Fahrzeugschaden nach den Grundsätzen über die Totalschadensab-

rechnung berechnen konnte.

b) Der Schadensersatzanspruch des Klägers ist daher aus dem Wie-

d erbeschaffu ngswert abzüg lich des Restwfdt". zu erm ittrel n.

Dabei kann der Kläger den Restwert, den der von ihm beauftragte

Sachverständige ermittelt hat, und zu dem der Kläger sein verunfall-

tes Fahrzeug auch verkauft hat, zu Grunde legen. Realisiert der Ge-

schädigte den Restwert, wie vorliegend, durch Verkauf seines unfall-

beschädigten Fahzeugs, kann er seiner Schadensberechnung

grundsätzlich den ezielten Restwertbetrag zu Grunde legen (BGH

NJW 2005, 3134; BGH NJW 1993, 1849; OLG Düsseldorf, VersR

2006,1657).
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aa) Der Geschädigte hat bei der Schadensbehebung gem. S 249 ll 1

BGB im Rahmen des ihm Zumutbaren und unter Berücksichti-

gung seiner individuellen Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten

sowie der gerade für ihn bestehenden Schwierigkeiten den wirt-

schaftlichsten Weg zu wähten (BGH, NJW 1996, 1958; BGH,

NJW 05, 357). Dabei leistet der Geschädigte diesem Gebot der

Wirtschaftlichkeit im allgemeinen Genitge, wenn er die Veräuße-

rung seines beschädigten Ktz zu demjenigen Preis vornimmt,

den ein von ihm eingeschalteter Sachverständiger als Wert auf

dem allgemeinen regionalen Markt ermiüelt hat (BGH NJW 1993,

1849; BGH NJW 2000, 800; BGH, NJW 2005, 357).

Unbestritten hat der Kläger bei der Veräußerung seines Unfall-

fahrzeugs an das Autohaus

einen Preis von EURO 950.- ezielt (Kaufuertrag, Bl. 47 d.A.).

Der tatsächliche Erlös entspricht dem Betrag, den der vom ihm

eingeschaltete Gutachter I unt"r Hinweis auf Angebote, die

auf dem regionalen Markt zu erzielen sind (vgl. Bl. 46 d.A.), als

Restwert ermittelt hat. Der vom Geschädigten eingeschaltete

Sachverständige ist nach der Rechtsprechung auch im Verhält-

nis zur Haftpflichfuersicherung des schädigers nicht verpflichtet,
Angebote von spezialisierten Restwertaufkäufern zu berilcksich-
tigen oder Onlinebörsen abzufragen (BGH NJW 1993, 1g49;

BGH NJW 05, 3134). In einer solchen situation braucht der Ge-
schädigte auch kein weiteres sachverständigengutachten zum
Restwert einholen.

4
bb) lm Hinblick auf den ezielten veräußerungserrös von EURO

950.- ist nicht zu erkennen, dass sich der Kläger über das wirt-

schaftlichkeitsgebot oder die Verpflichtung, den Schaden mög-

lichst gering zu halten, hinweggesetä hat. Seinen Unfallwagen

hat er an ein seriöses Autohaus zu genau dem Preis verkauft,

der im Schadensgutachten als Restwert ausgewiesen ist. Auf die

Richtrgkeit der Schadensschätzung konnte und durfte sich der

Kläger verlassen. Die SchäEung stammte von einem anerkann-

ten Sachverständigen (Mitglied bei der DESAG und beim BSG);



- 9 -

Anhaltspunkte für eine Fehleinschätzung lagen, zumal der Kläger

auch diesen Preis als Kaufpreis realisiert hatte, nicht vor. Bezüg-

lich einer Kenntnis des angeblich falschen Restwerts bei Gutach-

ter und Kläger ist seitens der Beklagten nicht substantiiert vorge-

tragen.

Anders wäre es nur zu beurteilen, wenn der Kläger sein Unfall-

fahzeug ohne hinreichende Absicherung durch ein Sachver-

ständigengutachten und damit auf eigenes Risiko veräußert hät-

te.

Insofern hat es bei dem Grundsatz zu verbleiben, dass der Ge-

schädigte sein Fahzeug zu dem Preis veräußern darf, den ein
von ihm eingeschalteter Sachverständiger als Wert auf dem all-
gemeinen regionalen Markt ermittelt hat (vgl. OLG Düsseldorf,
VersR 2006, 1657) und zu dem er sein Fahzeug tatsächlich ver-
kauft hat.

cc) Der Kläger hat auch nicht deswegen gegen seine schadensmin-
derungspflicht verstoßen, weil er das Fahzeug, ohne dass die
gegnerische Versicherung dieses besichtigt hat und ohne dass

dieser das Gutachten O zur Kenntnis gebracht worden war,
verkauft hat.

zwar geht ein Teil der Rechtsprechung und der Literatur davon
aus, dass der Geschädigte grundsätzlich verpflichtet sei, dem
schädiger (oder dessen Versicherung) die Möglichkeit zu geben,
eine gtrnstigere verkaußmöglichkeit nachzuweisen und ihm da-
her das Gutachten mit der RestwertsqHtzung zu übermitteln ha-
be (vgl. AG Biberach, Schaden-praxis 2006, 2g5; palandt_

Heinrichs, a.a.o. s 249 Rdnr.24 m.w.N.). Dies hat der Kläger
nicht getan; er hat vielmehr nur 4 Tage nach dem unfallgesche-
hen sein Fahzeug unter Ansetzung des im Gutachten stoll er-
mittelten Restwerts verkauft .

Nach zutreffender und übenrriegender Auffassung (vgl. dazu im
einze'lnen ol-G Düsseldorf, VersR 2006, 1657 und LG Konstanz,
Zfsch 2005, 4911492, jeweils unter dezidierter Auseinanderset-

zung mit den verschiedenen Auffassungen), der sich das erken-
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nende Gericht anschließt, bestand aber weder eine Verpflichtung

des Klägers, nach Erhalt des Sachverständigengutachtens mit

der Veräußerung des Unfallfahzeugs zu waren, bis der Versi-

cherer der Beklagten eventuell ein (höheres) Restwertangebot

vortegt, noch eine Verpflichtung, diese über den beabsichtigten

Verkauf zu informieren (OLG Dtisseldorf, VersR 2006, 1657;

OLG Düsseldorf NJW-RR 2004, 1470: LG Konstanz, ZfSch

2005, +91;AG Bruchsal, ZfSch 2007,569). Dies entspricht dem

gesetzlichen Bild des Schadenersatzes, nach dem der Geschä-

digte Herr des Restitutionsgeschehens ist und grundsätzlich

selbst bestimmen darf, wie er mit der beschädigten Sache ver-

fährt (BGHZ 66, 239; BGHZ 143,189; OLG Düsseldorf, VersR

2006, 1657). Anderenfalls wtirde die dem Geschädigten nach $

249 Abs.2 BGB zustehende Ersetzungsbefugnis unterlaufen, die

ihm die Möglichkeit der Schadensbehebung in eigener Regie er-

öffnet. Der Geschädigte hat im allgemeinen ein berechtigtes Inte-

resse an einer alsbaldigen Schadensregulierung, wozu auch die

zügige Verwertung des Unfallfahzeugs gehört (vgl. AG Bruchsal,

ZfSch 2007,569), so dass ihm ein längeres Zuwarten bei einer

sich bietenden sofortigen Verwertungsmöglichkeit nicht zuzumu-
ten ist. Dies muss um so mehr gelten, wenn die Beklagten, wie
vorliegend, ihre Haftung dem Grunde nach nicht eingestehen
(Bestreiten bereits der Aktivlegitimation). Dann kann in einer

Veräußerung des Fahzeugs vor Einsichtnahme in das Gutach-
ten durch den Haftpflichtversicherer kein Verstoß gegen die
Schadensminderungspfl icht gesehen wq5üen.

dd) Hätte der Haftpflichtversicherer der Beklagten die von ihr be-

haupteten Restwertangebote schon frtrher nachgewiesen, wäre

eine Pflicht des Klägers, diesen nachzugehen, zudem ebenfalls

zu verneinen gewesen. Der Schädiger oder dessen Haftpflicht-
versicherung sind avar grundsätzlich nicht an dem Vorbringen

gehindört, auf dem regionalen Markt hätte ein höherer Restwert

ezielt werden müssen, den sich der Geschädigte unter Umstän-
den im Hinblick auf seine sich aus S 254 Abs.2 BGB ergebende
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Verpf l ichtung,denSchadenmögl ichstgeringzuhalten'entge-

genha | ten lassenmuss .DennderGeschäd ig tes teh tbe ide r
schadensbehebung gem. s 249 BGB nicht nur unter dem allge-

meinenGebot ,e inenwir tschaf t | ichzu|äss igenWegzuwählen.

Vielmehr kann er aus dem letztlich auf $ 242 BGB zuritckgehen-

den Rechtsgedanken der schadensminderungspflicht gemäß $

254 BGB auch geha|ten sein, unter besonderen Umständen von

der Verwertung Abstand zu nehmen und andere, ihm sich dar-

bietende Möglichkeiten im Interesse der Geringhaltung des

schadens im Rahmen des Zumutbaren ergreifen (BGH NJW

2000, 8oo). so ist nicht ausgeschlossen, dass besondere um-

stände dem Geschädigten Veranlassung geben können, günsti-

gere Verwertungsmöglichkeiten wahrzunehmen, um seiner

Schadenminderungspflicht zu genügen. Jedoch müssen solche

Ausnahmen in engen Grenzen gehalten werden und dürfen ins-

besondere nicht dazu ftrhren, dass dem Geschädigten als Herrn

des Restitutionsgeschehens bei der Schadensbehebung die von

der Versicherung gewünschten Verwertungsmodalitäten aufge-

ä/ungen werden (BGH NJW 2000, 800).

Die Beklagten bzw. ihr Haftpflichtuersicherer haben dem Kläger

vorliegend kein konkretes, verbindliches Restwertangebot ge-

macht, sie haben vielmehr nur angebliche potentielle Käufer be-

nannt und dartrber hinaus ihre Haftung bereits dem Grunde nach

(bestrittene Aktivlegitimation) in Abrede gestellt. Der bloße Hin-

weis auf eine preisgünstigere Möglichkeit der Verwertung, um

deren Realisierung sich der Geschädjgte erst noch bemÜhen

muss, genitgt nicht, um seine Obliegenheit zur Schadensminde-

rung auszulösen (BGH NJW 2000, 800; Palandt-Heinrichs,

a.a.O. S 249 BGB, Rdnr.24).

ee) Selbst wenn die Angaben im Gutachten(Dzum Restwert

objektiv unzutreffend wären, geht diese nicht zu Lasten des ge-

schädigten Klägers, sondern zu Lasten der Schädiger. Der Sach-

verständige ist nicht der Erfirllungsgehilfe des Geschädigten (KG

Berlin, DAR 2003, 318; SandenA/öltz, sachschadenrecht des
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Kraftverkehrs, 8. Auflage 2006, Rdnr. 28). Vie|mehr ist der Schä-

digerindenSchutzbereichdesWerkvertragszwischenGeschä.

digtem und sachverstilndigen einbezogen. Der Sachverständige

kann sich demzufolge bei einer Falschbegutachtung, die zu einer

objekt ivnichtgerecht fer t igten,wei lzuhohenRegul ierungführt '

demSchäd igergegent iberersa tzp f l i ch t igmachen(BGHNJW

2004,3035).

Nach allem ist der geltend gemachte Fahzeugschaden in Höhe von

EURO 9.150.-, berechnet nach wiederbeschaffungswert abzüglich

Restwert, begritndet.

b) Mietwagenkosten

Der Ktäger kann von den Beklagten auch die Mietwagenkosten

ersetzt verlangen.

Kann der Geschädigte wegen des Unfalls sein Kfu nicht nutzen,

hat ihm der schädiger -im Rahmen des s 249 BGB- die Kosten

für die Anmietung eines gleichwertigen Kfz zu ersetzen (BGH

NJW 2005, 135 m.w.N.). Allerdings ist wertersatz für Mietwagen-

kosten gem. S 249 ll 1 BGB nur insoweit zu leisten, als sie zur

Herstellung des Zustands, der bestehen würde, wenn der zum

Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre, auch tat-

sächlich (objektiv) erforderlich sind bzw. waren (BGH NJW 2005,

51). Maßstab ist ein verständiger und wirtschaftlich denkender

Mensch in der Lage des Geschädigten (BGH NJW 2005' 135;

BGH NJW 1985, 2639). ß

aa) Bezüglich der Mietdauer hat der Geschädigte Anspruch auf

Ersatz der Mietwagenkosten für die objektiv notwendige

Dauer der Fahzeugreparatur bzw. der Ersatzbeschaffung

(Palandt-Heinrichs in a.a.o. s 249, Rdnr. 33). Vorliegend

wurden im vom Kläger eingeholten Gutachten 7 Arbeitstage

alS Reparaturdauer und 10 Tage firr eine Eratzbeschaffung

angesetzt, wobei sich der Kläger aufgrund des Totalscha-

dens für eine Ersatzbeschaffung entschieden hat' Ausweis-
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| i chderMie twagenrechnung(81 .49d .A . )ha t tederK |äger

vom1g,11,2oo7bis03.12.2007einErsatzfahzeugangemie.
t e t ,d .h . fü r15Tage 'A l l e rd ingsbeschränk ts i chd ieob jek t i v

notwendige Dauer nicht auf die Zeit der eigentlichen Repara-

tur oder Ersatzbeschaffung. Zur objektiv erforderlichen Dauer

gehör tauchdief t i rd ieEinho|ungeinesGutachtensnotwen-

dige Zeit. Auch muss dem Geschädigten' je nach Ausmaß

des Schadens, eine gewisse ZeitfÜr die Entscheidung, ob er

reparieren lassen oder Ersatz beschaffen will, zugestanden

werden. Diese Überlegungszeit beträgt in der Regel drei Ta-

ge nach Kenntnis des Besichtigungsergebnisses (schmel-

cher in Handbuch des Fachanwalts Verkehrsrecht, 2. Aufl.

2008, Rdnr. 16). Das vom Kläger erworbene Neufahzeug

wurde auf ihn am 04.12.2007 zugelassen (Bl. 72 d.A.). Die

vom Kläger in Anspruch genommenen Anmietzeit von 15 Ta-

gen ist daher im Rahmen des Angemessenen (vgl. Palandt-

Heinrichs, a.a.o. s 249 Rdnr.33 m.Verw. auf KG Berlin,

VersR 1987, 822: bei Ersatzbeschaffung von gebrauchten

Kfz in der Regel 2-3 Wochen angemessen)'

Die Beklagten haben daher die Mietwagenkosten ftrr die volle

Dauer zu ersetzen.

bb) Der Höhe nach sind die Mietwagenkosten ebenfalls vollum-

fänglich berechtigt.

Der Kläger hat ausweislich der Mietwagenrechnung (Bl. 49

d.A.) ein Fahzeug zum unfallersa!:tarif angemietet. Nach

ständiger Rechtssprechung kann der Geschädigte, wenn er

zum Unfallersatztarif mietet, grundsätzlich nur die Sätze des

Normaltarifs ersetzt verlangen (BGH NJW 05, 51; BGH NJW

2007, 1122, BGH NJW 2007, 449). Zwar braucht der Ge.

schädigte regelmäßig keine Marktanalyse zur Ermittlung des

günstigsten Angebots durchzuführen, jedoch kann von ihm,

soweit möglich und zumutbar, die Einholung von etwa zwei

Konkurrenzgeboten zu verlangen sein (König in Hentschel,

Straßenverkehrsrecht, S 12 StVG, Rdnr' 35)' Der Kläger ist
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demnachaufdenNorma| ta r i f zuverwe isen.D ieHöhedes

Normaltarifs ist dabei der richterlichen schätzung gemäß $

287 ZPO zugänglich (BGH NJW 2007, 1124)' Dem folgend

hat das Gericht den von der Mietwagenfirma berechneten Ta-

rif mit den auf dem örtlich relevanten Markt erhältlichen

"Normaltarifen" verglichen, wobei dieser Normaltarif auf der

Grundlage des "schwacke-Mietpreisspiegels" 
2007 ermittelt

wurde. Die Ermittlung des Normaltarifs auf dieser Grundlage

hält sich im Rahmen des tatrichterlichen Ermessens nach $

287ZPO(BGHVersR2OO7,1286 ;BGHVersR2006 ,986 ;
BGH VersR 1992, 868; BGH VersR 1976, 389).

Danach ist das vom K!äger gemietete Fahrzeug in die Miet-

wagenklasse 5 einzuordnen, ftlr die sich als gemittelter Nor-

maltarif-Mietpreis am örtlich relevanten Markt von € 531,36

ftrr eine Woche ergibt (Schwacke-Mietpreisspiegel 2007, S.

228). Mit dem auf der Rechnung ausgewiesenen Mietpreis

von € 985,32 bleibt der Kläger mithin unter dem ftlr 15 Tage

mit dem ,schwacke-Mietpreisspiegel" 2007 errechneten

Preis, so dass der Unfallersatztarif des Klägers im Rahmen

des ermittelten Normaltarifs geblieben ist.

Ersparte Eigenaufirendungen muss sich der Kläger nicht

anrechnen lassen. Er hatte ein im Vergleich zu dem beschä-

digten Fahzeug klassentieferes Fahrzeug gewählt: Statt ei-

nes Audi 44, wie das beschädigte Fahzeug, ausweislich der

Mietwagenrechnung vom 04.12.O8 t$l.49 d.A.) einen Audi

43. Mietet der Geschädigte ein einfacheres Fahzeug, des-

sen Miete 10% geringer ist als die Miete für einen gleichwer-

tigen Pkw, entfällt der Ersparnisabzug, da der Abzug der Bil-

ligkeit widersprechen wtrrde und der Ersparnisabzug nicht zu

einer unbill igen Entlastung des Schädigers fÜhren darf (Pa-

landt-Heinrichs, a.a.O., S 249 BGB, Rdnr. 32 m.w. N. aus der

Rspr,1.
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Der Kläger kann daher den vollen Mietwagenpreis, mithin

EURO 985,32 ersetzt verlangen,.

c) Nutzungsausfall

Die Beklagten schulden außerdem Schadensersatz für die ent-

gangenen Gebrauchsvorteile des beschädigten Fahzeugs des

Klägers.

Der Geschädigte als Eigentümer eines privat genutäen Kfz, der

die Nutzungsmöglichkeit seines Fahrzeuges einbirßt, hat nach
ständiger Rechtsprechung auch dann einen Anspruch auf scha-
densersatz, wenn er kein Ersatzfahrzeug anmielet (vgl. d. Nw. bei
Palandt-Heinrichs, a.a.o. vor g 249 Rdnr.zo).Der unfall ereigne-
te sich am 16. 11 .2007, angemietet hat der Kläger ein Ersatzfahr-
zeug erst zum 19.11.20007, so dass die Beklagten für weitere 3
Tage NuEungsentschädigung schulden, was sie im übrigen auch
nicht in Abrede gestellt haben.
Die Höhe des Anspruchs bemisst sich nach den Tabellen von
sanden/Danner (die jetzt von Küppersbusch/seiferuKuhn he-
rausgegeben werden, vgl. palandt_Heinrichs, a.a.O., vor S 24g
Rdnr. 23). Beidem beschädigten Fahzeug des Klägers handelte
es sich um einen Audi A 4 mit der Erstzurassung 03.1 1.2000 (vgr.
Fahzeugdaten Bl. 32 d.A.). Grundsätzlich wäre daher das Fahr-
zeug als Neufahzeug in die Gruppe G einzuordnen. Nachdem
das klägerische Fahzeug aber ärter ars s, jedoch jünger ars 10
Jahre war, war es in die nächst niedrigere Gruppe, arso die Grup_
pe F, einzustufen (vgl. OLG Karlsruhe, Zßch 1ggg, 75; AG
Bruchsal, ZfSch 2007, 569).
Daraus ergibt sich ein NuEungsausfail von € 5g pro Tag, ftrr 3
Tage mithin EURO 177._.

Insgesamt besteht daher ein ersatzfähiger Schaden des Klägers in Höhe
von EUR? 10.312,32 (EURO 9.150 Fahzeugschaden + EURo 985,32
Mietwagenkosten + EURO 177.- Nutzungsausfall). Da der Kläger für die
Mietwagenkosten nur EURO gg5.- geltend gemacht hat (vgl. Ktagantrag),
waren ihm die 32 Cent auch nicht zuzusprechen.
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5 . Verzugszinsen

Die Verpflichtung der Beklagten zur Zahlung von Zinsen auf den Fahr-

zeugsschaden und die Mietwagenkosten ergibt sich aufgrund des Vezu-

ges aus SS 286, 288 BGB. Mit Schreiben vom 22.02.2008 (Bl. 52/53 d.A.)

wurde der Haftpflichtversicherer der Beklagten unter Fristsetzung bis zum

04.03.2008 zur Zahlung aufgefordert, woraufhin lediglich die An- und Ab-

meldekosten und die Auslagenpauschale bezahlt wurde. Durch diese

Mahnung an den Haftpflichtversicherer, die sich die Beklagten zurechnen

lassen mtrssen (AKB 10 lV, vgl. OLG Ntrrnberg, NJW 1974,1950), gerie-

ten sie ab dem 05.03.2008 in Vezug.

Zinsen bezüglich des NuEungsausfulls schulden die Beklagten nach

S 291 ,288 BGB, nachdem die Klageenreiterung dem Beklagtenvertreter

am 17.06.2008 zugestellt worden war.

Vorg erichtliche Anwaltskosten

Gemäß SS 280, 286 BGB schulden die Beklagten außerdem den Ersatz
der außergerichtlich entstandenen Rechtsanwattskosten. Anzusetzen
sind Rechtsanwaltskosten aus dem -berechtigten- Gegenstandswert, d.h.
EURO 10.312,32, wobei nach der neueren Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofes (urt.v. 07.03.3007, vlll zR g6/06) die voile Geschäftsge-
bühr anzusetzen ist nebst pauschale Entgelte für post und relekommu-
nikationsleistungen nach W 1002 und Mehrwertsteuer.
Die Kosten in Höhe von EURO 832,62 (vgl. Bl. s4 d.A.) sind daher be-
rechtigt.

Die Kostenentscheidung beruht auf g g2 ll Nr. 1 ZpO.
Eine Kostenentscheidung in Bezug auf den Streithelfer gem. S 101 ZpO hatte
nicht zu ergehen.

Tritt der Streithelfer erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung bei, ist
über seine Kosten nicht mehr zu entscheiden. Zu diesem Zeitpunkt konnte der
Streithelfer den Kläger als Hauptpartei nicht mehr unterstützen, so dass ein
Kostentitel nicht mehr,,verdient'werden konnte (vgl. Musietak, Zpo, 5. Aufl. $

o .

i l.
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101 Rdnr.5; Zöller, zPo,25. Aufl. s 101 Rdnr.2; OLG München, KostRspr' Nr.

33).

1t. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus S 709 S.1, 52.

zPo.

Dr. Blaich
Richterin am Landgericht',
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